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Gesetz zur Änderung des Landes-
richter- und -staatsanwaltsgesetzes

Der Landtag hat am 30. September 2015 das folgende
Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landesrichter- und 
-staatsanwaltsgesetzes

Das Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz in der Fas-
sung vom 22. Mai 2000 (GBl. S. 504), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013
(GBl. S. 329, 359), wird wie folgt geändert:

1. § 5 wird wie folgt geändert:

     a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

          aa)  In Satz 1 werden die Wörter „unmittelbaren
Dienstvorgesetzten“ durch die Wörter „Vor-
gesetzten zu festen Stichtagen“ ersetzt. 

          bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

                 „Das Justizministerium legt die Stichtage für
alle Inhaber desselben Statusamts einheitlich
fest und bestimmt, wer Vorgesetzter ist.“ 

          cc)  Die Sätze 3 und 4 werden aufgehoben.

     b)  Es wird folgender Absatz 2 eingefügt:

          „(2) Richter auf Lebenszeit sind ferner 

          1.  anlässlich einer Bewerbung und

          2.  nach Beendigung einer Abordnung an ein Ober -
gericht oder eine Generalstaatsanwaltschaft des
Landes, die der Erprobung dient,

          dienstlich zu beurteilen (Anlassbeurteilung). Das
Justizministerium kann weitere Anlässe festlegen.“

     c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie
folgt gefasst:

          „(3) Richter auf Probe sind sechs, zwölf und 18 Mo-
nate nach ihrer Ernennung und danach alle zwölf
Monate dienstlich zu beurteilen (Probezeitbeur-
teilung). Richter kraft Auftrags sind alle zwölf
Monate nach ihrer Ernennung dienstlich zu beur-
teilen. Das Justizministerium kann bestimmen,
dass eine dienstliche Beurteilung der Richter
kraft Auftrags für einzelne Gerichtsbarkeiten alle
sechs Monate zu erfolgen hat. Absatz 2 ist ent-
sprechend anzuwenden.“

     d)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und diesem
wird folgender Satz angefügt:

          „Sätze 2 und 3 sind auch auf Dienstzeugnisse auf
Antrag (§ 51 Absatz 3 des Landesbeamtengeset-
zes) anzuwenden.“

     e)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

          aa)  Satz 1 wird wie folgt geändert:

                 aaa)  In Nummer 2 werden nach dem Wort
„haben“ die Wörter „,es sei denn, sie
haben ihre Einbeziehung in die Regelbe-
urteilung beantragt,“ eingefügt. 

                 bbb) In Nummer 3 wird das Wort „Beurtei-
lungstermin“ durch das Wort „Stichtag“
ersetzt. 

          bb) Satz 2 wird aufgehoben.

     f)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6 und wie
folgt gefasst:

          „(6) Die dienstliche Beurteilung und die zu ihrer
Vorbereitung erstellten Beurteilungsbeiträge sind
dem Beurteilten bekanntzugeben, auf Verlangen
mit ihm zu besprechen und mit einer etwaigen
Gegenäußerung des Beurteilten zu dessen Perso-
nalakte zu nehmen.“

     g)  Der bisherige Absatz 6 wird aufgehoben.
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2. Nach § 7 c wird folgender § 7 d eingefügt:

                                             „§ 7 d

                                    Freistellungsjahr

     (1) Richtern auf Lebenszeit ist auf Antrag Teilzeit -
beschäftigung mit mindestens der Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit in der Weise zu bewilligen, dass
der Teil, um den die regelmäßige Arbeitszeit im Ein-
zelfall ermäßigt ist, zu einem zusammenhängenden
Zeitraum von bis zu einem Jahr zusammengefasst
wird (Freistellungsjahr), wenn die in § 7 Absatz 5
Satz 1 Nummern 2 und 4, Sätze 2 bis 4 genannten
Voraussetzungen vorliegen und der Richter zugleich
zustimmt, mit Wiederaufnahme des Dienstes auch an
einem anderen Gericht desselben Gerichtszweiges
verwendet zu werden.

     (2) Das Freistellungsjahr kann frühestens am Ende
des Bewilligungszeitraumes in Anspruch genommen
werden. Es muss spätestens vor Eintritt in den Ruhe-
stand in Anspruch genommen worden sein. 

     (3) § 69 Absätze 6 bis 8 Satz 1 des Landesbeamten-
gesetzes gilt entsprechend. Die Bewilligung ist auch
auf Antrag des Richters mit den in § 69 Absatz 6 des
Landesbeamtengesetzes genannten Rechtsfolgen zu
wider rufen.

     (4) Die Einzelheiten bestimmt das Justizministerium.
Die Bewilligung kann allgemein insbesondere von
einer bestimmten Dauer des Bewilligungszeitraums,
von einem bestimmten Umfang der Teilzeitbeschäf-
tigung sowie davon abhängig gemacht werden, dass
sowohl die Teilzeitbeschäftigung insgesamt als auch
der Zeitraum des Freistellungsjahres jeweils unter
Einhaltung einer Frist beantragt werden.“

3. § 15 wird wie folgt geändert:

     a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

                                                „§ 15

                            Richterräte und Präsidialräte“

     b)  In Nummer 1 werden nach dem Wort „Richter -
räte“ die Wörter „(Richterrat einschließlich Ge -
samtrichterrat, Bezirksrichterrat, Landesrichter-
und -staatsanwaltsrat)“ eingefügt und die Wörter
„nach Maßgabe der §§ 20 und 21“ gestrichen.

     c)  In Nummer 2 werden die Wörter „der Ernennung
von Richtern und an sonstigen Angelegenheiten
nach Maßgabe des § 32“ durch die Wörter „Perso-
nalangelegenheiten der Richter“ ersetzt. 

4. § 16 wird wie folgt geändert:

     a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

                                                „§ 16

                            Rechtsstellung der Mitglieder“

     b)  Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

     c)  Es werden folgende Absätze 2 bis 4 angefügt:

          „(2) Die Mitglieder der Richtervertretungen dür-
fen in der Ausübung ihrer Befugnisse nicht behin-
dert und wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt
oder begünstigt werden.

          (3) Die Mitglieder der Richtervertretungen sind
auf Antrag der Richtervertretung von ihren dienst-
lichen Tätigkeiten freizustellen, wenn und soweit
es zur ordnungsgemäßen Durchführung der Auf-
gaben der Richtervertretung erforderlich ist. Zu-
ständig für die Freistellungsentscheidung ist die
Dienststelle, bei der die jeweilige Richtervertre-
tung angesiedelt ist.

          (4) Erleidet ein Richter anlässlich der Wahrneh-
mung von Rechten oder Erfüllung von Pflichten
nach diesem Abschnitt einen Unfall, der im Sinne
der beamtenrechtlichen Unfallfürsorgevorschrif-
ten ein Dienstunfall wäre, oder erfährt er einen
Sachschaden, der nach § 80 des Landesbeamten-
gesetzes zu ersetzen wäre, so finden diese Vor-
schriften entsprechende Anwendung.“

5. Nach § 16 wird folgender § 17 eingefügt:

                                              „§ 17

                                           Amtszeit

     (1) Die regelmäßige Amtszeit der Richtervertretun-
gen beträgt fünf Jahre. Sie beginnt mit dem Tag der
Wahl oder, wenn zu diesem Zeitpunkt noch eine
Richtervertretung besteht, mit dem Ablauf der
Amtszeit dieser Richtervertretung. Die Amtszeit 
endet spätestens am 31. Juli des Jahres, in dem die
regelmäßigen Wahlen der Richtervertretungen statt-
finden.

     (2) Die regelmäßigen Wahlen der Richtervertretun-
gen finden alle fünf Jahre in der Zeit vom 1. April bis 
31. Juli statt. Fand außerhalb dieses Zeitraums eine
Wahl einer Richtervertretung statt, so ist die Richter-
vertretung in dem auf die Wahl folgenden nächsten
Zeitraum der regelmäßigen Wahlen der Richterver-
tretungen neu zu wählen, wenn die Amtszeit der
Richtervertretung zu Beginn des für die regelmäßi-
gen Wahlen der Richtervertretungen festgelegten
Zeitraums mehr als ein Jahr betragen hat. War ihre
Amtszeit kürzer, so ist die Richtervertretung erst in
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dem übernächsten Zeitraum der regelmäßigen Wahlen
der Richtervertretungen neu zu wählen.

     (3) Ist nach Ablauf der Amtszeit eine neue Richter-
vertretung nicht gewählt, führt die Richtervertretung
die Geschäfte weiter, bis die neue Richtervertretung
gewählt ist, längstens jedoch vier Monate.“

6. In § 19 Absatz 2 werden die Wörter „§ 86 Abs. 2 und
des § 87“ durch die Wörter „§ 92 Absatz 2 und des 
§ 93“ ersetzt.

7. Nach § 19 wird folgender § 19 a eingefügt:

                                             „§ 19 a

                                 Justizweite Anhörung

     (1) Ungeachtet der Beteiligung der Richtervertretun-
gen kann die oberste Dienstbehörde die Richter und
die Spitzenorganisationen der Berufsverbände der
Richter im Land unmittelbar zu justizpolitischen
Themen von landesweiter Bedeutung anhören. Im
Fall einer Anhörung unterrichtet die oberste Dienst-
behörde die Richter und die Spitzenorganisationen
der Berufsverbände der Richter im Land frühzeitig
über beabsichtigte Maßnahmen und gibt ausreichend
Gelegenheit zur Stellungnahme. Die oberste Dienst-
behörde macht die wesentlichen Ergebnisse der An-
hörung auf geeignete Weise bekannt.

     (2) Kommt es nach einer Anhörung nach Absatz 1 zu
einer wesentlichen Änderung der beabsichtigten Maß-
nahmen, sind die Richter und die Spitzenorganisatio-
nen der Berufsverbände der Richter im Land erneut an-
zuhören.

     (3) Schriftliche Stellungnahmen der Spitzenorganisa-
tionen der Berufsverbände der Richter im Land
sowie des Landesrichter- und -staatsanwaltsrats sind
auf Verlangen zu erörtern.“

8. Der Zweite Titel des Zweiten Abschnitts wird wie
folgt gefasst:

                                       „Zweiter Titel: 

                                         Richterräte

                                               § 20

                               Bildung der Richterräte

     (1) Bei jedem Gericht, bei dem in der Regel mindes -
tens drei Richter beschäftigt sind, wird ein Richterrat
gebildet. Gerichte, bei denen die Voraussetzungen des
Satzes 1 nicht vorliegen, können durch die oberste
Dienstbehörde einem anderen Gericht des gleichen
Gerichtszweigs zugeteilt werden. Bei einem Gericht
kann ein Richterrat auch dann gebildet werden, wenn

erst durch Zuteilung die Voraussetzungen des Satzes 1
erreicht werden. Mehrere Gerichte des gleichen Ge-
richtszweigs können ferner durch die oberste Dienst-
behörde zu einem Gericht im Sinne dieser Vorschrift
zusammengefasst werden. Die oberste Dienstbehörde
kann auch Teile eines Gerichts zu einem selbstständi-
gen Gericht im Sinne dieser Vorschrift erklären.

     (2) Bei jedem Obergericht des Landes mit Ausnahme
des Finanzgerichts wird für den jeweiligen Ge-
schäftsbereich ein Bezirksrichterrat gebildet.

     (3) Für alle Gerichtszweige und Staatsanwaltschaften
wird bei der obersten Dienstbehörde ein gemein -
samer Landesrichter- und -staatsanwaltsrat gebildet.

                                             § 20 a

                       Zusammensetzung der Richterräte

     (1) Der Richterrat besteht bei Gerichten mit in der
Regel 

     1.  drei bis 20 wahlberechtigten Richtern aus einer
Person,

     2.  21 bis 50 wahlberechtigten Richtern aus drei Mit-
gliedern,

     3.  über 50 wahlberechtigten Richtern aus fünf Mit-
gliedern.

     (2) Der Bezirksrichterrat besteht aus fünf Mitgliedern.

     (3) Der Landesrichter- und -staatsanwaltsrat besteht
aus acht Richtern und zwei Staatsanwälten.

                                             § 20 b

                           Zuständigkeit der Richterräte

     Zuständig ist nach Maßgabe dieses Gesetzes

     1.  der Richterrat in Angelegenheiten, die die Richter
des Gerichts oder der Gerichte betreffen, für das
oder die der Richterrat gebildet ist,

     2.  der Bezirksrichterrat in Angelegenheiten, die sich
über den örtlichen Zuständigkeitsbereich eines
Richterrats hinaus erstrecken oder in denen sich
ein Richterrat und das jeweilige Gericht nicht ei-
nigen,

     3.  der Landesrichter- und -staatsanwaltsrat in Ange-
legenheiten der obersten Dienstbehörde von justiz -
weiter Bedeutung.

                                               § 21

                                     Wahlgrundsätze

     (1) Die Mitglieder des Richterrats werden von den
Richtern aus ihrer Mitte geheim und unmittelbar ge-
wählt. 
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     (2) Die Wahl wird nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl durchgeführt. Wird nur ein Wahlvor-
schlag eingereicht oder besteht der Richterrat nur aus
einer Person, so findet Mehrheitswahl statt.

     (3) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt,
gelten für Wahl und Amtszeit des Richterrats die
Vorschriften des Landespersonalvertretungsgesetzes
entsprechend. 

                                             § 21 a

                                          Wahlrecht

     (1) Für die Wahl der Mitglieder des Richterrats sind
alle Richter wahlberechtigt und wählbar, die am
Wahltag bei einem Gericht beschäftigt sind, für das
der Richterrat gebildet wird. Der Präsident, sein stän-
diger Vertreter und der aufsichtführende Richter
eines Gerichts sind nicht wählbar.

     (2) Ein an ein Gericht abgeordneter Richter wird für
den Richterrat des Gerichts, an das er abgeordnet ist,
wahlberechtigt und wählbar, wenn er am Wahltag
dem neuen Gericht seit zwei Monaten angehört. Zu
diesem Zeitpunkt verliert er seine Wahlberechtigung
und Wählbarkeit für den Richterrat des bisherigen
Gerichts. Gehört er dem Richterrat des bisherigen
Gerichts an, so scheidet er zum gleichen Zeitpunkt
aus. 

     (3) Ein Richter, der an eine andere Dienststelle abge-
ordnet oder ohne Dienstbezüge beurlaubt ist, verliert
Wahlberechtigung und Wählbarkeit für den Richter-
rat, sobald die Abordnung oder Beurlaubung länger
als drei Monate gedauert hat. Gehört er dem Richter-
rat an, so scheidet er zum gleichen Zeitpunkt aus.

     (4) Richter auf Probe und Richter kraft Auftrags, die
bei einer Staatsanwaltschaft oder einer anderen Be -
hörde verwendet werden, verlieren ihre Wahlberech-
tigung und ihre Wählbarkeit für den Richterrat in
dem Zeitpunkt, in dem sie einer dieser Behörden zur
Verwendung zugewiesen werden. Gehören sie dem
Richterrat des bisherigen Gerichts an, so scheiden sie
zum gleichen Zeitpunkt aus.

                                             § 21 b

                                      Wahlverfahren

     (1) Zur Vorbereitung der Wahl beruft der Präsident
oder der aufsichtführende Richter des Gerichts, bei
dem der Richterrat gebildet wird, eine Versammlung
der wahlberechtigten Richter ein. Die Versammlung
wird von dem lebensältesten Richter als Vorsitzendem
geleitet. Sie bestellt einen Wahlvorstand. Der Wahl-
vorstand besteht aus drei Richtern, wenn dem Richter-
rat mindestens drei Mitglieder angehören; er führt die
Wahl durch. 

     (2) In den Fällen, in denen der Richterrat nur aus
einem Mitglied besteht, beschließt die Versammlung
die Einzelheiten des Wahlverfahrens. Sie kann auch
beschließen, dass die Wahl in der gleichen Ver-
sammlung durchgeführt wird. 

     (3) Besteht der Richterrat aus mindestens drei Mit-
gliedern, gelten für die Wahl mit Ausnahme der Vor-
schriften über die Gruppenwahl die Vorschriften der
Wahlordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz
entsprechend, sofern die Versammlung nichts ande-
res beschließt. Die wahlberechtigten Richter können
Wahlvorschläge machen. Die Wahlvorschläge müs-
sen von einem Zehntel der wahlberechtigten Richter,
jedoch mindestens von drei Wahlberechtigten unter-
zeichnet sein. 

     (4) Ort und Zeit der Versammlung sowie deren Ge-
genstand sind allen wahlberechtigten Richtern min -
des tens zwei Wochen vorher mitzuteilen; dabei ist in
den Fällen des Absatzes 2 darauf hinzuweisen, dass
auch die Durchführung der Wahl in der gleichen
Versammlung beschlossen werden kann. 

     (5) Über den Verlauf der Versammlung ist eine Nie-
derschrift anzufertigen. Diese muss die Bestellung des
Wahlvorstandes und in den Fällen des Absatzes 2
auch die Wahlordnung und das Ergebnis einer durch-
geführten Wahl enthalten. Die Niederschrift ist vom
Vorsitzenden und, sofern eine Wahl durchgeführt
worden ist, auch vom Wahlvorstand zu unterzeichnen.

     (6) In den Fällen, in denen eine vorzeitige Neuwahl
erforderlich ist, ist die Versammlung der wahlbe-
rechtigten Richter unter Einhaltung der in Absatz 4
vorgesehenen Frist unverzüglich, im Übrigen auf
einen Zeitpunkt spätestens sechs Wochen vor Ablauf
der Amtszeit des Richterrats einzuberufen.

                                             § 21 c

                                 Anfechtung der Wahl

     Unter den Voraussetzungen und innerhalb der Frist
des § 21 Absatz 1 des Landespersonalvertretungsge-
setzes können drei wahlberechtigte Richter oder der
Präsident beziehungsweise sein ständiger Vertreter
beziehungsweise der aufsichtführende Richter des
Gerichts, bei dem der Richterrat gebildet ist, die
Wahl anfechten. Gehören einem Gericht weniger als
fünf wahlberechtigte Richter an, so sind zwei Wahl-
berechtigte zur Anfechtung berechtigt.

                                               § 22

                                    Geschäftsführung

     (1) Besteht der Richterrat aus mehreren Mitgliedern,
so wählen sie aus ihrer Mitte mit einfacher Stimmen-
mehrheit einen Vorsitzenden und einen Stellvertre-
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ter. Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte
und vertritt den Richterrat im Rahmen der von die-
sem gefassten Beschlüsse.

     (2) Die Beschlüsse des Richterrats werden mit ein -
facher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder
gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag ab -
gelehnt. Der Richterrat ist beschlussfähig, wenn
mindes tens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend
ist; Stellvertretung durch Ersatzmitglieder ist zuläs-
sig. Der Vorsitzende kann in einfach gelagerten An-
gelegenheiten im schriftlichen Umlaufverfahren be-
schließen lassen, wenn kein Mitglied des Richterrats
diesem Verfahren widerspricht; sämtliche Mitglieder
müssen Gelegenheit zur Abstimmung erhalten.

      (3) Sonstige Bestimmungen über die Geschäftsfüh rung
kann der Richterrat in einer Geschäftsordnung treffen.
Im Übrigen gelten für die Geschäftsführung des Rich-
terrats ebenso wie für die Verschwiegenheitspflicht der
Mitglieder des Richterrats die Bestimmungen des Lan-
despersonalvertretungsgesetzes entsprechend. 

                                               § 23

                               Beteiligungsgrundsätze

     (1) Gericht und Richterrat arbeiten im Rahmen der
Rechtsvorschriften zur Erfüllung der dienstlichen Auf -
gaben und zum Wohle der Richter unter Berücksichti-
gung der Belange der anderen Beschäftigten partner-
schaftlich und vertrauensvoll zusammen.

      (2) Der Richterrat ist zur Wahrnehmung seiner Aufga-
ben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Ihm
sind die hierfür erforderlichen Unterlagen vorzulegen.
Personalaktendaten dürfen nur mit Zustimmung des
betroffenen Richters und nur von den von ihm be-
stimmten Mitgliedern der Richtervertretung einge -
sehen werden. 

     (3) Gericht und Richterrat sollen regelmäßig zu ge-
meinschaftlichen Besprechungen zusammentreten.

     (4) Im Übrigen gelten für die Zusammenarbeit zwi-
schen Gericht und Richterrat und die allgemeinen
Aufgaben des Richterrats die §§ 69 und 70 des Lan-
despersonalvertretungsgesetzes entsprechend. 

                                             § 23 a

                                      Mitbestimmung

     (1) Der Richterrat hat in folgenden Angelegenheiten
mitzubestimmen:

     1.  Regelungen der Ordnung im Gericht und des Ver-
haltens der Richter,

     2.  Errichtung, Verwaltung, wesentliche Änderung
und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne
Rück sicht auf ihre Rechtsform,

     3.  Maßnahmen zur Verhütung von Dienstunfällen,
Berufskrankheiten und sonstigen Gesundheits-
schädigungen sowie von Gesundheitsgefährdun-
gen, auch im Rahmen der Umsetzung des Sicher-
heitskonzepts des Gerichts,

     4.  Maßnahmen des behördlichen Gesundheitsmana-
gements einschließlich vorbereitender und präven-
tiver Maßnahmen, allgemeine Fragen des behörd -
lichen Eingliederungsmanagements sowie Maß-
nahmen auf grund von Feststellungen aus Gefähr-
dungsanalysen,

     5.  Aufstellung des Urlaubsplans,

     6.  Festsetzung der zeitlichen Lage des Erholungsur-
laubs für einzelne Richter, wenn zwischen dem
Gericht und den beteiligten Richtern kein Einver-
ständnis erzielt wird. 

     (2) Der Richterrat hat in folgenden Angelegenheiten
eingeschränkt mitzubestimmen:

     1.  Bestellung und Abberufung von Vertrauens- und
Betriebsärzten,

     2.  Bestellung und Abberufung von behördlichen
Datenschutzbeauftragten sowie Fachkräften für
Arbeitssicherheit,

     3.  Widerruf der Bestellung der Beauftragten für
Chancengleichheit oder ihrer Stellvertreterin,

     4.  Inhalt von Personalfragebögen, mit Ausnahme von
solchen im Rahmen der Rechnungsprüfung, Inhalt
von Fragebögen für Mitarbeiterbefragungen,

     5.  allgemeine Fragen der Fortbildung der Richter,

     6.  Einführung und Anwendung technischer Ein-
richtungen, die dazu geeignet sind, das Verhalten
und die Leistung der Richter zu überwachen,

     7.  Gestaltung der Arbeitsplätze,

     8.  Einführung, Anwendung, wesentliche Änderung
oder wesentliche Erweiterung technischer Einrich-
tungen und Verfahren der automatisierten Ver -
arbeitung personenbezogener Daten der Richter,

     9.  Maßnahmen, die zur Hebung der Arbeitsleistung
und Erleichterung des Arbeitsablaufs geeignet
sind, sowie deren wesentliche Änderung oder
wesentliche Ausweitung,

     10.  Einführung grundsätzlich neuer Arbeitsmetho-
den, wesentliche Änderung oder wesentliche
Ausweitung bestehender Arbeitsmethoden,

     11.  Einführung, wesentliche Änderung oder wesent -
liche Ausweitung der Informations- und Kom-
munikationsnetze,

     12.  Einführung grundsätzlich neuer Formen der Ar-
beitsorganisation und wesentliche Änderungen
der Arbeitsorganisation,
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     13.  Ablehnung eines Antrags auf Einrichtung eines
Telearbeitsplatzes oder eines sonstigen Arbeits-
platzes außerhalb des Gerichts,

     14.  Geltendmachung von Ersatzansprüchen. 

     In den Fällen des Satzes 1 Nummer 13 und 14 wird
der Richterrat nur auf Antrag des betroffenen Richt-
ers beteiligt; dieser ist von der beabsichtigten Maß-
nahme rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen und
auf sein Antragsrecht hinzuweisen.

                                             § 23 b

                             Mitwirkung und Anhörung

     (1) Der Richterrat wirkt in folgenden Angelegenhei-
ten mit:

     1.  Vorbereitung von Verwaltungsanordnungen eines
Gerichts für die innerdienstlichen, sozialen oder
persönlichen Angelegenheiten der Richter des Ge-
richts,

     2.  Auswahl der Richter für die Teilnahme an Fort-
bildungsveranstaltungen, wenn mehr Bewerbun-
gen vorhanden sind, als Plätze zur Verfügung
stehen.

     In den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 wird der Rich-
terrat nur auf Antrag des betroffenen Richters betei-
ligt; dieser ist von der beabsichtigten Maßnahme
rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen und auf sein
Antragsrecht hinzuweisen.

     (2) Der Richterrat ist in folgenden Angelegenheiten
anzuhören:

     1.  Raumbedarfsanforderungen für Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten von Diensträumen vor der
Weiterleitung; gibt der Richterrat zu den Raumbe-
darfsanforderungen eine Stellungnahme ab, so ist
diese mit den Raumbedarfsanforderungen der
über geordneten Dienststelle vorzulegen,

     2.  Bauplanungsprojekte und Anmietungen,

     3.  Festlegung von Verfahren und Methoden von Wirt-
schaftlichkeits- und Organisationsuntersuchungen,
mit Ausnahme von solchen im Rahmen der Rech-
nungsprüfung,

     4.  Auswahl und Beauftragung von Gutachten für
Wirtschaftlichkeits- und Organisationsuntersuchun-
gen nach Nummer 3.

                                               § 24

                          Verfahren der Mitbestimmung

     (1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestimmung des
Richterrats unterliegt, kann sie nur mit seiner Zu-
stimmung getroffen werden. 

     (2) Das Gericht unterrichtet den Richterrat von der
beabsichtigten Maßnahme und beantragt seine Zu-
stimmung. 

     (3) Der Richterrat kann verlangen, dass das Gericht
die beabsichtigte Maßnahme begründet.

     (4) Der Beschluss des Richterrats über die beantragte
Zustimmung ist dem Gericht innerhalb von drei 
Wochen mitzuteilen. In dringenden Fällen kann das
Gericht diese Frist auf eine Woche abkürzen. Rich-
terrat und Gericht können für die Dauer der Amtszeit
des Richterrats abweichende Fristen vereinbaren.

     (5) Das Gericht kann die Fristen im Einzelfall verlän-
gern oder in begründeten Fällen im Einvernehmen
mit dem Richterrat abkürzen.

     (6) Der Richterrat kann bei dem Gericht im Einzel-
fall eine längere Frist beantragen. Dabei ist die Dauer
der Fristverlängerung zu benennen und ihre Erfor-
derlichkeit zu begründen. Soweit keine andere Frist
bewilligt wird, verlängert sich die Frist um drei Ar-
beitstage. Entscheidet das Gericht nicht innerhalb
von drei Arbeitstagen nach Zugang über den Antrag,
gilt die Fristverlängerung im beantragten Umfang als
bewilligt. Der Antrag kann nicht wiederholt werden.

     (7) Die Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht der
Richterrat innerhalb der geltenden Frist die Zustim-
mung unter Angabe der Gründe schriftlich verwei-
gert oder die angeführten Gründe offenkundig keinen
unmittelbaren Bezug zu den Mitbestimmungsangele-
genheiten haben. Soweit dabei Beschwerden oder
Behauptungen tatsächlicher Art vorgetragen werden,
die für einzelne Richter ungünstig sind oder ihnen
nachteilig werden können, hat das Gericht diesen
Richtern Gelegenheit zur Äußerung zu geben; die
Äußerung ist aktenkundig zu machen.

     (8) Der Richterrat kann eine Maßnahme, die seiner
Mitbestimmung unterliegt, mit Ausnahme der in § 23 a
Absatz 2 Satz 1 Nummer 13 und 14 genannten Maß -
nahmen, schriftlich bei dem Gericht beantragen; der
Antrag ist zu begründen. Das Gericht soll innerhalb
von drei Wochen zu dem Antrag schriftlich Stellung
nehmen oder, wenn die Einhaltung der Frist nicht
möglich ist, einen schriftlichen Zwischenbescheid er-
teilen. Eine Ablehnung der beantragten Maßnahme
und ein Zwischenbescheid sind zu begründen. 

     (9) Das Gericht kann bei Maßnahmen, die der Natur
nach keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen
Entscheidung vorläufige Regelungen treffen. Es hat
dem Richterrat die vorläufige Regelung mitzuteilen
und zu begründen und unverzüglich das Mitbestim-
mungsverfahren einzuleiten oder fortzusetzen. 
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                                             § 24 a

                            Verfahren bei Nichteinigung 

     (1) Kommt in einer mitbestimmungspflichtigen An-
gelegenheit eine Einigung nicht zustande, so kann
das Gericht oder der Richterrat die Angelegenheit
binnen drei Wochen dem übergeordneten Oberge-
richt, bei dem ein Bezirksrichterrat besteht, vorlegen.
Legt das Gericht die Angelegenheit dem übergeord-
neten Obergericht vor, so teilt es dies dem Richterrat
unter Angabe der Gründe mit.

     (2) Das übergeordnete Obergericht hat die Angelegen-
heit dem bei ihm gebildeten Bezirksrichterrat innerhalb
von fünf Wochen vorzulegen. § 24 Absätze 2 bis 7 gilt
entsprechend.

     (3) Ergibt sich zwischen dem übergeordneten Ober-
gericht und dem bei ihm bestehenden Bezirksrichter-
rat keine Einigung, so kann jede Seite die zuständige
Einigungsstelle anrufen. Das Recht zur Anrufung der
Einigungsstelle besteht auch, wenn sich in einer mit-
bestimmungspflichtigen Angelegenheit ein bei einem
Obergericht bestehender Richterrat und das jeweilige
Obergericht nicht einigen können. 

     (4) In den Fällen des § 23 a Absatz 1 entscheidet die
Einigungsstelle endgültig. Der zuständige Minister
ist befugt, den Beschluss der Einigungsstelle ganz
oder teilweise aufzuheben und endgültig zu entschei-
den, wenn der Beschluss gegen geltendes Recht ver-
stößt oder durch ihn der Amtsauftrag, für eine geord-
nete Rechtspflege zu sorgen, nicht nur unerheblich
berührt wird; im Übrigen ist der Beschluss bindend.

     (5) In den Fällen des § 23 a Absatz 2 beschließt die
Einigungsstelle, wenn sie sich nicht der Auffassung
des Obergerichts anschließt, eine Empfehlung an die-
ses. Das Obergericht entscheidet sodann endgültig.
Die Entscheidung ist zu begründen und den Beteilig-
ten bekanntzugeben.

                                             § 24 b

                                      Einigungsstelle

     (1) Bei jedem Obergericht des Landes wird eine Ei-
nigungsstelle von Fall zu Fall gebildet. Sie besteht
aus je drei Beisitzern, die von dem Obergericht im
Einvernehmen mit der obersten Dienstbehörde und
von der zuständigen Richtervertretung bestellt wer-
den, und einer unparteiischen Person für den Vorsitz,
auf die sich beide Seiten einigen. Die Beisitzer sowie
die Person für den Vorsitz sind innerhalb von zwei
Wochen nach Anrufung der Einigungsstelle zu be-
stellen. Die Person für den Vorsitz muss die Befähi-
gung zum Richteramt besitzen. Kommt eine Eini-
gung über die Person für den Vorsitz nicht zustande,
so bestellt sie der Präsident des Staatsgerichtshofs.

Soweit der Präsident des Staatsgerichtshofs selbst im
Hauptamt als Präsident dem betroffenen Obergericht
vorsteht, entscheidet der Vizepräsident des Staatsge-
richtshofs beziehungsweise der weitere Vertreter des
Präsidenten.

     (2) In gemeinsamen Angelegenheiten nach § 30 wer-
den die von der Personalvertretung nach § 79 des
Landespersonalvertretungsgesetzes zu bestellenden
Beisitzer der Einigungsstelle aufgrund gemeinsamer
Beschlussfassung bestellt; ein Beisitzer muss ein auf
Lebenszeit ernannter Richter sein.

     (3) Die Verhandlungen der Einigungsstelle sind nicht
öffentlich. Dem Obergericht und der zuständigen
Richtervertretung ist Gelegenheit zur mündlichen
Äußerung zu geben. Im Einvernehmen mit den Be-
teiligten kann die Äußerung schriftlich erfolgen. 

     (4) Die Einigungsstelle soll binnen zwei Monaten
nach der Anrufung durch einen Beteiligten entschei-
den. Die Einigungsstelle ist beschlussfähig, wenn die
Person für den Vorsitz und mindestens drei Beisitzer
anwesend sind. Bestellt eine Seite innerhalb der in
Absatz 1 Satz 3 genannten Frist keine Beisitzer oder
bleiben Beisitzer trotz rechtzeitiger Einladung der
Sitzung fern, so entscheiden die Person für den Vor-
sitz und die erschienenen Beisitzer allein.

     (5) Die Einigungsstelle entscheidet durch Beschluss.
Sie kann den Anträgen der Beteiligten auch teilweise
entsprechen. Der Beschluss wird mit einfacher Stim-
menmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der Person für den Vorsitz. Der
Beschluss muss sich im Rahmen der geltenden
Rechtsvorschriften, insbesondere des Haushaltsge-
setzes, halten. Er ist zu begründen und den Beteilig-
ten zuzustellen.

                                               § 25

                             Verfahren der Mitwirkung

     (1) Eine der Mitwirkung des Richterrats unterliegen-
de Maßnahme darf nur nach Durchführung des Mit-
wirkungsverfahrens vorgenommen werden.

     (2) Das Gericht unterrichtet den Richterrat rechtzei-
tig über die beabsichtigte Maßnahme. Der Richterrat
kann verlangen, dass das Gericht die beabsichtigte
Maßnahme mit ihm erörtert.

     (3) Äußert sich der Richterrat nicht innerhalb von
drei Wochen, hält er bei Erörterung seine Einwen-
dungen oder Vorschläge nicht aufrecht oder haben
sie offenkundig keinen unmittelbaren Bezug zu den
Mitwirkungsangelegenheiten, so gilt die beabsichtigte
Maßnahme als gebilligt. § 24 Absatz 4 Sätze 2 und 3,
Absätze 5 und 6 gilt entsprechend.
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     (4) Erhebt der Richterrat Einwendungen, so hat er
dem Gericht die Gründe mitzuteilen. § 24 Absatz 7
Satz 2 gilt entsprechend.

     (5) Entspricht das Gericht den Einwendungen des
Richterrats nicht oder nicht in vollem Umfang, so
teilt es dem Richterrat seine Entscheidung unter An-
gabe der Gründe schriftlich mit.

     (6) Der Richterrat eines nachgeordneten Gerichts
kann die Angelegenheit binnen drei Wochen nach
Zugang der Mitteilung des Gerichts, dass Einwen-
dungen nicht oder nicht in vollem Umfang berück-
sichtigt werden, auf dem Dienstweg dem übergeord-
neten Ober gericht, bei dem ein Bezirksrichterrat be-
steht, mit dem Antrag auf Entscheidung vorlegen.
Der Richterrat leitet dem Gericht eine Abschrift des
Antrags zu. Das übergeordnete Obergericht hat die
Angelegenheit dem Bezirksrichterrat innerhalb von
fünf Wochen vorzulegen. Das übergeordnete Oberge-
richt entscheidet nach Verhandlung mit dem Bezirks-
richterrat. Absätze 2 bis 5 gelten entsprechend. Ist ein
Antrag nach Satz 1 gestellt, so ist die beabsichtigte
Maßnahme bis zur Entscheidung des angerufenen
Obergerichts auszusetzen.

     (7) § 24 Absätze 8 und 9 gilt entsprechend.

                                               § 26

                              Verfahren der Anhörung

     (1) Soweit der Richterrat anzuhören ist, ist ihm die
Angelegenheit rechtzeitig bekanntzugeben und aus -
reichend Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

     (2) Äußert sich der Richterrat schriftlich, soll das Ge-
richt innerhalb von drei Wochen schriftlich Stellung
nehmen oder, wenn die Einhaltung der Frist nicht
möglich ist, einen schriftlichen Zwischenbescheid er-
teilen. Die Ablehnung schriftlicher Vorschläge hat
das Gericht schriftlich zu begründen. Anstelle der
Schriftform kann auch die mündliche Unterrichtung
in einer Sitzung des Richterrats erfolgen.

                                               § 27

                                Dienstvereinbarungen

     (1) Dienstvereinbarungen sind zulässig, soweit Rechts-
vorschriften nicht entgegenstehen. Sie werden durch
das Gericht und den Richterrat gemeinsam beschlos-
sen, sind schriftlich niederzulegen, von beiden Seiten
zu unterzeichnen und in geeigneter Weise bekanntzu-
machen. 

     (2) Dienstvereinbarungen, die für einen größeren Be-
reich gelten, gehen Dienstvereinbarungen für einen
kleineren Bereich vor.

     (3) Sofern nichts anderes vereinbart ist, können
Dienstvereinbarungen von beiden Seiten jederzeit
mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.

                                               § 28

                                     Bezirksrichterrat

     (1) Die Mitglieder des Bezirksrichterrats werden von
den Richtern, die dem Geschäftsbereich des jewei -
ligen Obergerichts des Landes angehören, gewählt.
Nicht wählbar sind die Präsidenten und deren stän -
dige Vertreter. Aufsichtführende Richter einer nach-
geordneten Dienststelle dürfen als Mitglieder der
Stufenvertretung an Angelegenheiten der eigenen
Dienststelle weder beratend noch entscheidend mit-
wirken. Im Übrigen gelten für die Wahl die §§ 21 bis
21 c ent sprechend. Eine Versammlung der Richter
zur Bestellung des Wahlvorstandes findet nicht statt.
Der Wahlvorstand wird von dem Präsidenten des
Obergerichts, bei dem der Bezirksrichterrat gebildet
wird, bestellt. Werden die Richterräte und die Be-
zirksrichterräte gleichzeitig gewählt, so führen die
bei den Gerichten bestehenden Wahlvorstände die
Wahlen der Bezirksrichterräte im Auftrag des Be-
zirkswahlvorstandes durch. Andernfalls bestellen die
Präsidenten oder aufsichtführenden Richter der Ge-
richte auf Ersuchen des Bezirkswahlvorstandes die
örtlichen Wahlvorstände für die Wahl der Bezirks-
richterräte. Für die Geschäftsführung des Bezirks-
richterrats gilt § 22 ent sprechend.

     (2) In Angelegenheiten, in denen der Bezirksrichter-
rat nach § 20 b Nummer 2 zu beteiligen ist, gelten die 
§§ 23 bis 24, 25 Absätze 1 bis 5 und 7 sowie §§ 26
und 27 entsprechend. In Fällen der Nichteinigung in
Mitbestimmungsangelegenheiten ist nach Maßgabe
von § 24 a Absatz 3 Satz 1, Absätze 4 und 5 sowie 
§ 24 b zu verfahren.

                                               § 29

                    Landesrichter- und -staatsanwaltsrat

     (1) Als richterliche Mitglieder des Landesrichter-
und -staatsanwaltsrats werden jeweils zwei Mitglie-
der von jedem Bezirksrichterrat der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit, jeweils ein Mitglied von den Bezirks-
richterräten der Verwaltungs-, Arbeits- und Sozial -
gerichtsbarkeit sowie ein Mitglied von den Rich-
terräten der Finanzgerichtsbarkeit aus dem Kreis
ihrer Mitglieder geheim und unmittelbar gewählt.
Für die staatsanwaltschaft lichen Mitglieder gilt § 89
Absatz 2 Satz 1. Die Gremien beschließen jeweils
die Einzelheiten des Wahlverfahrens und beauftra-
gen ein Mitglied mit der Durchführung der Wahl. Im
Übrigen gelten für Wahl und Amtszeit des Landes-
richter- und -staatsanwaltsrats die Vorschriften des
Landespersonalvertretungsgesetzes entsprechend.
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     (2) Für die Geschäftsführung des Landesrichter- und 
-staatsanwaltsrats gilt § 22 entsprechend. Bei der
Beschlussfassung innerhalb des Landesrichter- und 
-staatsanwaltsrats haben die vier Mitglieder der or-
dentlichen Gerichtsbarkeit jeweils doppeltes und die
vier Mitglieder der anderen Gerichtsbarkeiten jeweils
ein faches Stimmgewicht. Für die staatsanwaltschaft -
lichen Mitglieder gilt § 89 Absatz 2 Satz 2. Jedes Mit-
glied kann seine in der Beratung vertretene ab -
weichende Meinung zu der Beschlussfassung des
Landesrichter- und -staatsanwaltsrats in einem Son-
dervotum niederlegen. Das Sondervotum ist der
obersten Dienstbehörde bekanntzugeben, wenn das
betreffende Mitglied dies bei dem Vorsitzenden des
Landesrichter- und -staatsanwaltsrats beantragt.

                                             § 29 a

                          Beteiligung des Landesrichter- 
                                und -staatsanwaltsrats

     (1) Der Landesrichter- und -staatsanwaltsrat hat in
folgenden Angelegenheiten von justizweiter Bedeu-
tung mitzubestimmen:

     1.  Einführung und Änderung von Sicherheitskon-
zeptionen,

     2.  Grundsätze des Gesundheitsmanagements.

     (2) Der Landesrichter- und -staatsanwaltsrat hat nach
Maßgabe von § 29 b Absatz 2 Satz 4 in folgenden
Angelegenheiten eingeschränkt mitzubestimmen:

     1.  Einführung grundsätzlich neuer Arbeitsmethoden
oder Formen der Arbeitsorganisation sowie we-
sentliche Änderung der Arbeitsmethoden oder Ar-
beitsorganisation, auch im Rahmen der Informa -
tions- und Kommunikationstechnik,

     2.  Erlass und Änderung von Beurteilungsrichtlinien,

     3.  grundsätzliche Fragen der Fortbildung,

     4.  Erstellung und Anpassung des Chancengleich-
heitsplans.

     (3) Der Landesrichter- und -staatsanwaltsrat wirkt in
folgenden Angelegenheiten mit:

     1.  Einführung und Änderung von Personalentwick-
lungskonzepten,

     2.  grundsätzliche Fragen der Einrichtung von Telear-
beitsplätzen oder sonstigen Arbeitsplätzen außer-
halb der Dienststelle.

     (4) Bei der Aufstellung von Grundsätzen für die Per-
sonalbedarfsberechnung für den richterlichen und
staatsanwaltschaftlichen Dienst ist der Landesrichter-
und -staatsanwaltsrat anzuhören.

                                                     

                                             § 29 b

               Verfahren der Beteiligung des Landesrichter- 
                                und -staatsanwaltsrats

     (1) In Angelegenheiten, in denen der Landesrichter-
und -staatsanwaltsrat nach § 20 b Nummer 3 zu betei-
ligen ist, gelten die §§ 23, 24, 25 Absätze 1 bis 5 und 7
sowie §§ 26 und 27 entsprechend.

     (2) Ergibt sich in einer mitbestimmungspflichtigen
Angelegenheit zwischen der obersten Dienstbehörde
und dem Landesrichter- und -staatsanwaltsrat keine
Einigung, so kann jede Seite die bei der obersten
Dienstbehörde zu bildende Einigungsstelle anrufen.
Für die bei der obersten Dienstbehörde zu bildende
Einigungsstelle gilt § 24 b entsprechend. Für die Be-
teiligungsangelegenheiten nach § 29 a Absatz 1 gilt 
§ 24 a Absatz 4 entsprechend. Für die Beteiligungs-
angelegenheiten nach § 29 a Absatz 2 gilt § 24 a Ab-
satz 5 entsprechend.

                                               § 30

                          Gemeinsame Angelegenheiten

     (1) Sind an einer Angelegenheit sowohl der Richter-
rat als auch der Personalrat beteiligt (gemeinsame
Angelegenheiten), so entsendet der Richterrat für die
gemeinsame Beschlussfassung Mitglieder in den Per-
sonalrat.

     (2) Die Zahl der entsandten Mitglieder des Richter-
rats muss zu der Zahl der Richter im gleichen Ver-
hältnis stehen wie die Zahl der Mitglieder des Per -
sonalrats zu der Zahl der wahlberechtigten Beschäf-
tigten des Gerichts. Jedoch entsendet der Richterrat
mindestens die in § 11 Absatz 4 und 5 des Landes-
personalvertretungsgesetzes bestimmte Zahl von
Mit gliedern. Ist die Zahl der nach Satz 1 zu ent -
sendenden Richter größer als die Zahl der Mitglieder
des Richterrats, so sind, soweit vorhanden, Ersatz-
mitglieder im erforderlichen Umfang heranzuziehen.

     (3) Bei der entsprechenden Anwendung des § 37 des
Landespersonalvertretungsgesetzes gelten die in den
Personalrat entsandten Mitglieder des Richterrats als
Vertreter einer Gruppe. 

     (4) Für den Bezirksrichterrat und den Landesrich-
ter- und -staatsanwaltsrat gelten Absätze 1 bis 3
ent sprechend.

     (5) Soweit gemeinsame Angelegenheiten behandelt
werden, können die Richter an den Personalver-
sammlungen der Gerichte mit den gleichen Rechten
wie die anderen Bediensteten teilnehmen.
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                                               § 31

                                    Gesamtrichterrat

     (1) In den Fällen des § 20 Absatz 1 Satz 5 kann durch
Beschluss der einzelnen Richterräte neben diesen ein
Gesamtrichterrat errichtet werden. 

     (2) Besteht ein Gesamtrichterrat, so ist dieser zu betei-
ligen, wenn eine Maßnahme über den Bereich eines
selbstständigen Gerichts im Sinne von § 20 Absatz 1
Satz 5 hinausgeht. Soweit der Gesamtrichterrat zustän-
dig ist, ist er an Stelle der einzelnen Richterräte zu be-
teiligen. Vor einem Beschluss in Angelegenheiten, die
einzelne Richter oder selbstständige Gerichte im Sinne
von § 20 Absatz 1 Satz 5 betreffen, gibt der Gesamt -
richterrat dem Richterrat Gelegenheit zur Äußerung.

     (3) Die Mitglieder des Gesamtrichterrats werden von
den Richtern des Gerichts gewählt, für das der Ge-
samtrichterrat gebildet wird.

     (4) Die Vorschriften der §§ 16 bis 19, 20 bis 27 und
30 finden auf den Gesamtrichterrat und seine Mit-
glieder entsprechende Anwendung. Eine Versamm-
lung der Richter zur Bestellung des Wahlvorstandes
findet nicht statt. Für die Wahl gelten mit Ausnahme
der Vorschriften über die Gruppenwahl die Vor-
schriften der Wahlordnung zum Landespersonal ver -
tretungs gesetz entsprechend. Der Wahlvorstand wird
vom Präsidenten oder aufsichtführenden Richter des
Gerichts, für den der Gesamtrichterrat gebildet wird,
bestellt. In gemeinsamen, zu seiner Zuständigkeit ge -
hörenden Angelegenheiten ist der Gesamtrichterrat
für die Entsendung der Mitglieder in den Personalrat
oder Gesamtpersonalrat zuständig.“

9. § 33 wird wie folgt geändert: 

     a)  Die Angabe „(1)“ wird gestrichen.

     b)  Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.

10. § 40 wird wie folgt gefasst:

                                              „§ 40

                                           Neuwahl

     (1) Der Präsidialrat ist neu zu wählen, wenn

     1.  die Zahl seiner Mitglieder auch nach Eintritt
sämtlicher Ersatzmitglieder um mehr als ein Vier-
tel der gesetzlich vorgeschriebenen Mitglieder-
zahl gesunken ist,

     2.  er mit der Mehrheit der Mitglieder seinen Rück-
tritt beschlossen hat.

     In den Fällen des Satzes 1 führt der Präsidialrat die
Geschäfte weiter, bis der neue Präsidialrat gewählt
ist, längstens jedoch vier Monate.

     (2) Sind sowohl der gewählte Vorsitzende als auch
sein bei der Wahl bestimmter Stellvertreter vorzeitig
aus dem Präsidialrat ausgeschieden, so werden diese
für den Rest der Amtszeit neu gewählt.“ 

11. § 88 wird wie folgt gefasst:

                                              „§ 88

              Bildung und Aufgaben der Staatsanwaltsräte
                         und des Hauptstaatsanwaltsrats

     (1) Bei jeder Staatsanwaltschaft oder selbstständigen
Zweigstelle wird ein Staatsanwaltsrat, bei jeder Ge-
neralstaatsanwaltschaft wird ferner für den jeweili-
gen Geschäftsbereich ein Bezirksstaatsanwaltsrat ge-
bildet. In den Angelegenheiten der Staatsanwälte hat
der Staatsanwaltsrat die Aufgaben des Richterrats,
der Bezirksstaatsanwaltsrat die Aufgaben des Be-
zirksrichterrats. 

     (2) § 23 a Absatz 1 gilt mit der Maßgabe, dass die
Staatsanwaltsräte auch mitbestimmen über

     1.  Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und
der Pausen sowie die Verteilung der Arbeitszeit
auf die einzelnen Wochentage,

     2.  Einführung, Anwendung, wesentliche Änderung
und Aufhebung von Arbeitszeitmodellen,

     3.  Anordnung von Mehrarbeit oder Überstunden. 

     (3) Beim Justizministerium wird ein Hauptstaatsan-
waltsrat gebildet. Der Hauptstaatsanwaltsrat hat in
Angelegenheiten der Staatsanwälte die Aufgaben des
Präsidialrats.

     (4) Ungeachtet der Beteiligung der Staatsanwaltsvertre-
tungen gilt für die Staatsanwälte § 19 a entsprechend.“

12. § 89 wird wie folgt geändert:

     a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

          „(1) Die bei jeder Staatsanwaltschaft zu bildenden
Staatsanwaltsräte bestehen bei Staatsanwaltschaf-
ten mit in der Regel

          1.  drei bis 20 wahlberechtigten Staatsanwälten
aus einer Person,

          2.  21 bis 50 wahlberechtigten Staatsanwälten aus
drei Mitgliedern, 

          3.  über 50 wahlberechtigten Staatsanwälten aus
fünf Mitgliedern.

          Der Bezirksstaatsanwaltsrat besteht aus fünf Mit-
gliedern.“

     b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

          „(2) Von den beiden staatsanwaltschaftlichen Mit-
gliedern des Landesrichter- und -staatsanwaltsrats
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wird jeweils ein Mitglied von jedem Bezirks-
staatsanwaltsrat aus dem Kreis seiner Mitglieder
unmittelbar und geheim gewählt. Bei der Be-
schlussfassung innerhalb des Landesrichter- und 
-staatsanwaltsrats haben die beiden staatsanwalt-
schaftlichen Mitglieder jeweils doppeltes Stimm-
gewicht.“

     c)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.

     d)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie
folgt gefasst:

          „(4) Für die Staatsanwaltsräte gelten die Vor-
schriften über den Richterrat, für die Bezirks-
staatsanwaltsräte die Vorschriften über den Be-
zirksrichterrat entsprechend. Für den Hauptstaats-
anwaltsrat gelten die Vorschriften über den Präsi-
dialrat entsprechend mit der Maßgabe, dass der
Hauptstaatsanwaltsrat aus seiner Mitte mit ein -
facher Mehrheit einen Vorsitzenden und einen
Stellvertreter wählt; wählbar ist jedes Mitglied.“

     e)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

13. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung vom
12. März 2015 (GBl. S. 222) wird wie folgt geändert:

1. In § 31 Absatz 1 werden die Wörter „(§ 28 des Landes-
richter- und -staatsanwaltsgesetzes)“ durch die Wörter
„(§ 30 des Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetzes)“
ersetzt.

2. In § 54 Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „§§ 18 bis 30
und 32 bis 48“ durch die Angabe „§§ 18 bis 48“ ersetzt.

3. In § 55 Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§§ 18 bis 30
und 32 bis 45“ durch die Angabe „§§ 18 bis 45“ ersetzt.

Artikel 3

Übergangsbestimmungen

§ 1

Erstmalige Bildung der Bezirksrichter- 
und -staatsanwaltsräte und des Landerichter- 

und -staatsanwaltsrats

    (1) Die Bezirksrichter- und -staatsanwaltsräte werden
erstmals bis zum 30. September 2016, der Landesrich-
ter- und -staatsanwaltsrat erstmals bis zum 31. De-

zember 2016 nach den Bestimmungen des Landes-
richter- und -staatsanwaltsgesetzes gebildet.

    (2) Die Amtszeit der nach Absatz 1 gebildeten Vertre-
tungsgremien endet mit den erstmaligen regelmäßigen
Wahlen nach Artikel 3 § 2 Absatz 1 Satz 1 dieses Ge-
setzes.

§ 2

Regelmäßige Wahlen und Amtszeit der Richter- 
und Staatsanwaltsvertretungen

(1) Die regelmäßigen Wahlen der Richter- und Staatsan-
waltsräte, der Bezirksrichter- und -staatsanwaltsräte
sowie des Landesrichter- und -staatsanwaltsrats nach
dem Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz in der nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung finden
erstmals einheitlich im Jahr 2019 statt. Die regelmäßigen
Wahlen der Präsidialräte und des Hauptstaatsanwaltsrats
nach dem Landesrichter- und -staatsanwaltsgesetz in der
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung
finden erstmals einheitlich im Jahr 2017 statt. § 17 Ab-
satz 2 Satz 2 und 3 des Landesrichter- und -staatsan-
waltsgesetzes in der nach Inkrafttreten dieses Gesetzes
geltenden Fassung bleibt unberührt. 

(2) Die regelmäßige Amtszeit der bei Inkrafttreten dieses
Gesetzes bestehenden Richter- und Staatsanwaltsvertre-
tungen endet mit den Wahlen nach Absatz 1.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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